
Liebe Leserin, lieber Leser,
 
der erste Bauabschnitt unserer Fuß-
gängerzone war erst wenige Tage 
fertiggestellt, da wurden schon die 
ersten Autofahrten über das neue
Pflaster stolz im Internet dokumentiert. Dass dies nicht 
Sinn einer Fußgängerzone ist, müsste eigentlich klar 
sein, dennoch kommen solche Fälle immer wieder 
vor. Da Schilder alleine leider nicht ausreichen, ha-
ben wir beschlossen, unsere Fußgängerzone künftig 
mit Pollern abzuriegeln - wie viele andere Städte üb-
rigens auch. Von der neuen Regelung erhoffen wir uns 
eine angenehmere Atmosphäre für Kunden und Besu-
cher – und vor allem mehr Sicherheit für Fußgänger. 
Im Interesse der Lieferanten und Anlieger haben wir 
aber zahlreiche Sonderregelungen eingeführt. Sie er-
möglichen es, dass diejenigen, die es wirklich müssen, 
auch künftig in die Fußgängerzone fahren können. Wie 
diese Regeln aussehen, erfahren Sie in diesem Flyer.

Ihr Michael Beck
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Drei Fragen, drei Antworten

Darf bei abgesenktem Poller jeder hineinfahren? 
Nein. Auch dann ist nur Lieferverkehr zulässig.  Wer 
trotzdem in die Fußgängerzone fährt, riskiert ein Ver-
warnungsgeld.

Können alle Poller abgesenkt werden? 
Nein – nur die an den Hauptzufahrten. Im Plan sind 
sie grün markiert.

Wo parken Anlieger? 
Sämtliche Parkplätze in den Innenhöfen können wie 
bisher über die befahrbaren Straßen erreicht werden. 

Sie haben noch Fragen?

Wenn Sie mehr über die neue Fußgängerzone, die 
künftige Gestaltung oder die genaue Zeitplanung 
wissen wollen:

Fabienne J. Lübcke 
07461/99-277
fabienne.lübcke@tuttlingen.de

Sie müssen außerhalb der Lieferzeiten 
in die Fußgängerzone einfahren?

Wenn Sie einen Antrag auf Ausnahmegenehmigungen 
stellen möchten:

Straßenverkehrsbehörde
07461-99-283
strassenverkehrsbehörde@tuttlingen.de

AB SOMMER 2019
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Die wichtigsten Hinweise

• Wie schon bisher ist die Fußgänger-
zone für Autos gesperrt. Durch die 
Neugestaltung der Fußgängerzone 
gilt dies auch in der Bahnhofstraße 
zwischen Wilhelm- und Schulstra-
ße, der Rathausstraße zwischen 
Weimar- und Waaghausstraße, 
sowie in der Oberen Hauptstraße 
zwischen Stadtkirch- und Ober-
amteistraße.

•  Der gesamte Fußgängerzonenbe-
reich wird künftig durch Poller ab-
gesperrt. Befahren werden darf sie 
nur noch in wenigen Ausnahmefäl-
len (siehe unten).

•  Für Lieferanten wurden an mehre-
ren Stellen Lieferzonen eingerichtet, 
wo in nächster Nähe zur Fußgän-
gerzone Be- und Entladen werden 
darf.

Die Ausnahmen

• Für Lieferanten, Zustelldienste und 
Handwerker oder bei Umzügen 
ist die Fußgängerzone weiterhin 
im Schritttempo befahrbar. Hierfür 
gelten aber folgende Lieferzeiten:

• Darüber hinaus können in begrün-
deten Fällen auch Anlieferungen  
außerhalb der genannten Zeiten 
genehmigt werden. Die Lieferan-
ten erhalten dann einen Zugangs-
code, mit dem sie die Poller an den 
Hauptzufahrten absenken können. 

• Die Genehmigungen sind für ein-
zelne Tage möglich (zum Beispiel 
bei Umzügen) oder dauerhaft (zum 
Beispiel für Krankentransporte). Die  
Tarife finden Sie rechts.

Jahresgenehmigungen Gebühren

Liefervekehr und Diestleistungen 
vormittags max bis 11.30 Uhr 

300,00 €

Lieferverkehr und Dienstleistungen 
nachmittags ab 17.00 Uhr

300,00 €

Lieferung Medikamente an 
Apotheken oder Arztpraxen

240,00 €

Notfallgenehmigung Handwerker 240,00 €

Taxenverkehr (nur Kranken- und Behin-
dertentransport)

240,00 €

Einzelaußnahmegenehmigungen 
für Belieferungen/Umzüge/Hand-
werkerarbeiteen/Baustellen
Zeitliche Beschränkung wird auf 
den Einzellfall abgestimmt

Gebühren

Tagesgebühr 15,00 €

Bis drei Tage 30,00 €

Eine Woche 50,00 €

Für jede weitere Woche 30,00 €

Montag bis Freitag: 5:00 - 10:30  Uhr
  18:00 - 21:00  Uhr
Samstag:  5:00 - 9:30 Uhr
  18:00 - 21:00  Uhr


